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Einführung 

Die vorliegende Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, einen Beitrag zum 
Verständnis föderalistischer Verfassungssysteme zu leisten. Es geht um die Be
arbeitung eines grundlegenden Problems der Föderalismusforschung, das lau
tet 

Welches sind die zentralisierenden oder unitarisierenden Faktoren im 
bundesstaatlichen System und inwieweit kommt insbesondere den Grundrech
ten eine unitarisierende Wirkung zu? 

Die moderne Diskussion um diese Frage ist sehr stark durch die diesbezügli
che Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten von Amerika geprägt. 
Grundlegende gesellschaftspolitische Probleme wie z.B. die Frage der Rassen
gleichheit oder die Garantie der Verfahrensrechte von Angeschuldigten im 
Strafverfahren wurden in den USA über den verfassungsrechtlichen Grund
rechtsschutz einer Lösung zugeführt, die eine weitgehende inhaltliche Anglei
chung von bundes- und einzelstaatlichem Recht zur Folge hatte 1 . Dies hat - ne
ben anderen Faktoren - zu einer gewissen Unitarisierung im föderativen System 
der Vereinigten Staaten von Amerika geführt. Es ist deshalb von rechtsverglei
chendem Interesse, zu untersuchen, ob eine ähnliche Entwicklung auch im ka
nadischen Bundesstaat festzustellen ist, wo 1982 in Abwendung von der briti
schen Rechtstradition mit dem Canada Act 1982 eine verfassungsrechtliche 
Grundrechtscharta (The Canadian Charter of Rights and Freedoms) eingeführt 
wurde. Dies geschah mit dem erklärten Ziel, hierdurch einen Beitrag zur prekä
ren staatlichen Integration Kanadas zu leisten. Es ist deshalb rechtsverglei
chend nicht nur interessant, sondern auch für das kanadische Staatswesen selbst 
von ausschlaggebender Bedeutung festzustellen, ob diese integrierende Wir
kung der Grundrechtscharta wirklich eingetreten ist. 

Die Wirkung, die die kanadische Grundrechtscharta auf das bundesstaatliche 
System Kanadas bisher ausgeübt hat, läßt sich im Rahmen einer Dissertation 
nicht vollständig darstellen. Deshalb beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit 
einem wesentlichen Ausschnitt dieser Problematik, nämlich mit der ge
setzgeberischen Umsetzung der Grundrechtscharta auf Bundes- und Provinz
ebene. Da die Grundrechtscharta Vorrangwirkung gegenüber der Bundes- und 
Provinzgesetzgebung besitzt, waren die kanadischen Gesetzgeber verpflichtet, 
nach Inkrafttreten der Canadian Charter of Rights and Freedoms ihre 

l Näher hier211 S. 4 2. 

2 Zimmermann 



18 Einführung 

Gesetzgebung der neuen Verfassungslage anzugleichen. Die Arbeit untersucht 
diesen Angleichungsprozeß und sucht die Frage zu beantworten, inwieweit 
diese von Amts wegen durchgeführten Rechtsrefonnen eine unitarisierende 
bzw. integrierende Wirkung der Grundrechtscharta erkennen lassen. 

Da die Problematik der Angleichungsgesetzgebung nicht ohne die Vorge
schichte der kanadischen Grundrechtscharta verständlich ist, wird in Teil 1 ein 
historischer Abriß über den langjährigen Prozeß der verfassungsrechtlichen 
Verankerung des Grundrechtsschutzes in Kanada wiedergegeben. In diesem 
Zusammenhang ist es erforderlich, auf die Gründung des kanadischen Bundes
staates sowie auf die bis 1982 bestehende verfassungsrechtliche Abhängigkeit 
Kanadas von Großbritannien kurz einzugehen. 

Sodann erfolgt in Teil 2 zunächst eine Gesamtübersicht über die vom Bund 
und von den Provinzen erlassene Angleichungsgesetzgebung. Die unitarisie
rende Wirkung der Grundrechtscharta kann allerdings nicht anhand der ge
samten Angleichungsgesetzgebung überprüft werden. Um eine differenzierte 
Betrachtung der Angleichungsgesetzgebung zu ermöglichen, wurden deshalb 
für den Fortgang der Untersuchung zwei unterschiedliche Grundrechtsgarantien 
ausgewählt. Zum einen wird die rechtsvereinheitlichende Wirkung der Cana
dian Charter of Rights and Freedoms am Beispiel des eher technischen Ver
fahrensgrundrechts des Art. 8 (Schutz vor unangemessenen Durchsuchungen 
oder Beschlagnahmen) analysiert. Zum anderen geht es um eine nähere Un
tersuchung der hannonisierenden Wirkung des Gleichheitssatzes (Art. 15). Die 
Auswertung dieser Analyse wird auf die Frage der Unitarisierung durch Grund
rechtsschutz eine weitgehend negative Antwort geben. Hieraus werden im 
Schlußteil (Teil 3) Folgerungen für das föderative System Kanadas, insbe
sondere im Hinblick auf die Frage einer verbesserten Integration der kanadi
schen Konföderation zu ziehen sein. 

Im Endteil (Teil 4) werden schließlich die gewonnenen Ergebnisse zusam
mengefaßt 

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Verfasserin zur Ausarbeitung der 
vorliegenden Arbeit 1988 einen fünfmonatigen und 1989 einen zweimonatigen 
Studienaufenthalt in Kanada verbrachte. Diese Aufenthalte haben dazu gedient, 
das umfangreiche Gesetzgebungsmaterial und die hierzu erschienenen Doku
mente (Parlamentsdebatten, verfassungsrechtliche Studien etc.) sowie er
klärende Literatur zur Grundrechtscharta zu beschaffen. Ferner führte die Ver
fasserin in dieser Zeit Informationsgespräche im Bundesjustizministerium 
(Human Rights Law Section) in Ottawa sowie in den Justizministerien aller 
zehn kanadischen Provinzen. Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Erkennt
nisse zum neuen Grundrechtsschutz in Kanada haben Eingang in diese Arbeit 
gefunden. 



T e i l  1 

Verfassungsrechtliche Lage Kanadas 

vor Inkrafttreten des Canada Act 1982 

A. Die Gründung des kanadischen Bundesstaates 

Die Geschichte der kanadischen Konföderation beginnt am 1 .  Juli 1867 1 . An 
diesem Tag trat der British North America Act 1 867 (BNA Act) in Kraft, durch 
den die britischen Kolonien Nova Scotia, New Brunswick und die Provinz Ca
nada (Ober- und Unterkanada, heute Ontario und Quebec) zum Dominion of 
Canada zusammengeschlossen wurden. Der Erlaß des BNA Act 1 867 geht auf 
die sog. Quebec Resolution von 1 864 zurück, mit der die britischen Kolonisten 
die englische Krone ersuchten, der Gründung einer kanadischen Konföderation 
zuzustimmen2• Dieses Ersuchen gegenüber Großbritannien war erforderlich, 
weil die britischen Kolonien zu diesem Zeitpunkt in rechtlicher Abhängigkeit 
zum englischen Mutterland standen. Die gesetzgebenden Versammlungen in 
den Kolonien besaßen lediglich für interne Angelegenheiten eine Regelungsbe
fugnis (selfgovernment in local affairs). Für alle externen Angelegenheiten, 
z.B. Regelungen über den Außenhandel, die Kriegsführung sowie die Verteidi
gung, hatte dagegen das britische Parlament die Gesetzgebungskompetenz. 
Außerdem war es dem britischen Gesetzgeber erlaubt, englisches Recht in den 
Kolonien für anwendbar zu erklären oder durch den Erlaß sog. imperial statutes 
auf die Regelung interner Angelegenheiten der Kolonien Einfluß zu nehmen3 • 
Es bestand also zu dieser Zeit für die Kolonien in legislativer Hinsicht eine um
fassende britische Gesetzgebungsbefugnis. Aus diesem Grund konnte der 
Zusammenschluß der Kolonien Nova Scotia, New Brunswick und der Provinz 
Canada (Ontario und Quebec) zu einer Konföderation nur durch den britischen 
Gesetzgeber vorgenommen werden. 1865 stimmte die britische Krone auf einer 

1 Zur Entstehungsgeschichte der kanadischen Konföderation siehe Careless, Canada. A Stoiy for 
Challenge, S. 3 1-249; Sautter, Geschichte Kanadas, S. 82 ff; M. Dawson, Govemment of Canada, 
S. 3-40; Riege, Nordamerika, Bd. 1, S. 63 ff; Bothe, Kompetenzstruktur, S. 52. 

2 Ausführlich hierzu Careless, S. 232 ff. 
3 Zur Rechtsetzungsbefugnis Großbritanniens gegenüber den britischen Kolonien siehe Hogg, 

ConsL Law, S. 8-12 u. 21 ff. 




